AGT – Anti - Gewalttraining im LG Bezirk Hagen

Ziel:                       Techniken und Strategien zur Gewaltvermeidung erlernen

Voraussetzungen: Volljährigkeit 

                              Unterstellung unter FA / BWH 

                              Verurteilung(en) wegen Körperverletzung 

Finanzierung:        über den Förderverein der BWH-/ und Straffälligenhilfe Hagen e.V. 

                              ca.  3500,-€ / jährlich von dem u.a. ein externer ausgebildeter AGT Trainer 

                              finanziert wird

Freizeitausgleich von max. 2 Arbeitstagen jährlich für die durchführenden Kollege(n)Innen

Da das AGT – Training mittlerweile den Qualitätsstandards der NRW-Bewährungshilfe zuzurechnen ist und auflagenrelevant oftmals auf gerichtliche Anordnung im Rahmen von Bewährungsauflagen durchgeführt wird, hält die BAG Hagen es für unbedingt notwendig, dass zukünftig die Ausbildung von AGT-Trainern/Innen und die Durchführung von AGT – Training -/ Gruppenprojekten vollends aus dem NRW – Justizhaushalt übernommen wird.

